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Rechtssatz 

In seinen Rechten verletzt kann aber auch der DL sein, wenn eine Tätigkeit der Personalvertretung ihm 
keine Möglichkeit offenlässt, daraus die erforderlichen Konsequenzen zu ziehen, beispielsweise bei nach 
Auffassung des DL rechtswidriger Verweigerung der Zustimmung des DA zur disziplinären 
Verantwortung eines seiner Mitglieder nach § 28 PVG. Wurden keine nach PVG gewährleisteten Rechte 
des DL verletzt, besteht kein Antragsrecht nach § 41 Abs. 1 PVG. 
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